
 
A n t r a g : 1. Die vollständige Beräumung einer im 

städtischen Eigentum befindlichen Teil-
fläche der ehemaligen Scholtz-Kaserne 
zur Vorbereitung einer wohnbaulichen 
Nachnutzung unter Inanspruchnahme ei-
nes Förderprogramms zum Flächenrecyc-
ling wird beschlossen. 

 
2. Der Sperrvermerk der entsprechenden 

Haushaltsstelle wird aufgehoben. 
 

 


